
 

 
 
 
 

AirPlus Speed of Pay Deutschland 
 

Vielen Dank, dass Sie sich für AirPlus entschieden haben! 
 

Ihre Antragsdaten wurden uns bereits elektronisch übermittelt. Zur weiteren Bearbeitung erhalten Sie folgende 

Dokumente als PDF-Datei an die im Antrag angegebene E-Mail-Adresse: 

• AirPlus Speed of Pay 

 
 
 

Um Ihren Vertrag bzw. Kartenantrag bearbeiten zu können, bitten wir um Zusendung der folgenden Unterlagen: 

• AirPlus Speed of Pay, bitte unterschrieben und mit Firmenstempel im Original 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur für interne Zwecke: 
Vertragsnummer Account-Nummer ORG 

 

   
 

Antrag/ Vertrag 

2 2 0 
 

1 2 2 0            

 

1 2 2 0            

 

 
Bitte senden Sie diesen 
unterschriebenen Antrag inkl. 
dieses Deckblattes und den 
erforderlichen Dokumenten per 
Post an folgende Adresse: 

 
Lufthansa AirPlus 
Servicekarten GmbH 
Abteilung: JX BC O 
Dornhofstraße 10 
63263 Neu-Isenburg 
Deutschland 

 
Bitte drucken und unterzeichnen.  

 
Bitte vervollständigen Sie den 
Antrag. Für Fragen stehen wir 
Ihnen unter folgender 
Telefonnummer gerne zur 
Verfügung: 
 
Tel.: +49(0)6102 204-444 

 
Verschicken 

 
Drucken 

 

 
Vervollständigen 
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Speed of Pay Vereinbarung Deutschland
1. Unternehmen
Vertragsnummer

Hauptvertragsnummer (von
AirPlus auszufüllen)

Konzernnummer (von AirPlus
auszufüllen)

Zwischen:

Firma (handelsregisterliche
Eintragung bzw.
Gewerbeanmeldung)

Handelsregister-Nr.

Straße und Hausnr.

PLZ

Ort

Land

Ust-IdNr.

("der Vertragspartner" oder "Wir" oder "Sie")

Ansprechpartner für AirPlus beim Vertragspartner

Anrede

Frau

Herr

Vorname

Nachname

Telefon

Fax

E-Mail

und der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstraße 10,
63263 Neu-Isenburg, Deutschland („AirPlus“), wird folgender Vertrag
geschlossen:

MAßGEBENDE BEDINGUNGEN

2. Entgelt

3. Bankbürgschaft/Sicherheitsleistungen
AirPlus kann für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem
Vertragspartner die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen,
und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind. Hat AirPlus
zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder
Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann AirPlus auch später
noch eine Besicherung und/oder Verstärkung fordern. Voraussetzung
hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die
eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den
Vertragspartner rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein,
wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vertragspartners
nachteilig verändert haben oder zu verändern drohen, oder sich die
vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu
verschlechtern drohen. Bis zur Bestellung oder Verstärkung von
Sicherheiten ist AirPlus berechtigt, dem Vertragspartner zur Verfügung
gestellte Accounts zu sperren. Der Besicherungsanspruch von AirPlus
besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der
Vertragspartner keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte

Sicherheiten zu leisten hat. Für die Bestellung oder Verstärkung von
Sicherheiten wird AirPlus dem Vertragspartner eine angemessene Frist
einräumen. Beabsichtigt AirPlus, von ihrem Recht zur fristlosen
Kündigung Gebrauch zu machen, falls der Vertragspartner seiner
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht
fristgerecht nachkommt, wird AirPlus den Vertragspartner zuvor hierauf
hinweisen.

4. Vertragsbeginn und Vertragsende
Der Vertragspartner gibt AirPlus gegenüber ein bindendes Angebot auf
Abschluss Speed of Pay ab, indem er AirPlus den ausgefüllten und
unterzeichneten Antrag übermittelt und dieser AirPlus zugeht. Die
Speed of Pay Vereinbarung kommt zustande, wenn AirPlus die
Annahme der Speed of Pay erklärt. Der Vertrag kann von jeder Partei
unter Einhaltung einer Frist von dreißig Tagen gekündigt werden. Eine
Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn a) der Vertragspartner schuldhaft
und nachhaltig gegen seine Mitwirkungspflichten verstößt oder b) falls
der Vertragspartner seinen Zahlungs- oder sonstigen Verpflichtungen
aus diesem Vertrag nicht nachkommt oder c) AirPlus Kenntnis darüber
erlangt, dass sich der Vertragspartner in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten befindet, in solche zu geraten droht und/oder Antrag
auf Eröffnung des Insolvenz- oder eines vergleichbaren Verfahrens
über das Vermögen des Vertragspartners gestellt worden ist oder ein
solches Verfahren eröffnet oder abgelehnt wurde oder d) der
Vertragspartner seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung
von Sicherheiten gemäß Ziffer 6 oder aufgrund einer sonstigen
Vereinbarung innerhalb der von AirPlus gesetzten angemessenen Frist
nicht nachkommt oder e) der Vertragspartner um Aussetzung von
Zahlungen bittet und diese gewährt wird oder f) der Vertragspartner
sein Unternehmen schließt oder auflöst oder dahingehende Schritte
unternimmt oder g) wenn Sicherheiten wegfallen oder h) der
Vertragspartner schuldhaft und nachhaltig im Rahmen der
Geldwäschebekämpfung nicht mitwirkt, z.B. Nachweise schuldhaft und
nachhaltig nicht erbringt oder Auskünfte schuldhaft und nachhaltig nicht
gewährt. Kündigungen bedürfen der Schriftform. Im Kündigungsfall
werden sämtliche Forderungen von AirPlus gegen den Vertragspartner
sofort fällig.

5. Entgeltberichtigung
Falls sich während der Durchführung dieser Vereinbarung der den
Entgelten zugrundeliegende Tageszinssatz ändert, werden die
vereinbarten Entgelte einer Berichtigung gemäß folgender Formel
unterworfen:

Zahlungszielentgelt in Euro  =  650 EUR x gewählte Speed of Pay in
Tagen  x  Tageszins
Die Speed of Pay ergibt sich aus Ziffer 2 dieser Vereinbarung.

Der Tageszins berechnet sich aus dem jeweils aktuellen 6-Monats-
Euribor plus 5 Prozentpunkte dividiert durch 360. Ab einer Speed of Pay
von 36 Tagen, berechnet sich der Tageszins aus dem jeweils aktuellen
6 –Monats-Euribor plus 6 Prozentpunkte dividiert durch 360.

Die Entgeltberichtigungsklausel gilt für die Laufzeit des Vertrages. Die
Entgeltberichtigung erfolgt nur, wenn die Anwendung der Formel zu
einer Entgelterhöhung oder -minderung von mehr als 20% des
Entgeltes für das gewählte Speed of Pay führt.
Wollen die Parteien die oben angegebene Formel nicht anwenden,
wenn die Preiserhöhung oder -minderung einen bestimmten
Prozentsatz überschreitet, so werden sie ausdrücklich festlegen, ob die
Formel abgeändert werden oder an ihre Stelle eine genauere Art der
Berechnung treten soll. AirPlus gibt dem Vertragspartner das berichtigte
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Entgelt in Textform bekannt.

6. Sonstige Vereinbarungen
Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen an
AirPlus die Aufrechnung gegenüber AirPlus zu erklären, es sei denn,
der Anspruch ist von AirPlus anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.
Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Zurückbehaltungsansprüche
geltend zu machen.

7. Vertragsänderungen
AirPlus gibt dem Vertragspartner Änderungen oder Ergänzungen der
Vertragsbedingungen in Textform bekannt. Sie gelten als angenommen,
wenn der Vertragspartner nicht innerhalb von 30 Tagen schriftlich
widerspricht. AirPlus weist den Vertragspartner mit Bekanntgabe der
Änderungen oder Ergänzungen ausdrücklich auf diese Folge hin. Im
Übrigen werden die Parteien individuelle Änderungen und Ergänzungen
zu diesen Geschäftsbedingungen nur schriftlich treffen. Sie müssen als
solche bezeichnet sein und bedürfen der Unterschrift durch beide
Vertragsparteien.

8. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung in diesen Vertragsbedingungen oder eine
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen ganz oder teilweise
rechtsunwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen

Bestimmungen nicht. Unwirksame Bestimmungen sind von den
Parteien durch eine rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, durch die
der mit der unwirksamen Bestimmung angestrebte wirtschaftliche
Zweck der Vertragsbedingungen und/oder sonstiger Vereinbarungen
bestmöglich erreicht wird. Das Gleiche gilt für die Ausfüllung von
Vertragslücken.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Vertrag unterliegt deutschem Sachrecht. Gerichtsstand ist
Darmstadt, wenn AirPlus die Beklagte ist, und Darmstadt oder ein
anderer Gerichtsstand des Vertragspartners, wenn der Vertragspartner
der Beklagte ist.

Sonstige ausdrückliche Vereinbarungen

   

Vertragspartner 

   STEMPEL 
 (erforderlich) 

Stempel Vertragspartner und rechtsverbindliche Unterschrift(en) - obligatorisch 

 

 

 

 

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH 

   STEMPEL 
 
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

 
Name und Titel Unterzeichnender in Druckbuchstaben - obligatorisch  Datum 

  
 

Straße/PLZ/Ort Unterzeichnender - obligatorisch   

  
 

Datum   
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